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Ergebnisprotokoll Bildungs-, Sozial- und Sportausschuss 

16.07.2025, Nr. BSS 2025/03 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Frühkindliche Bildung in Ravensburg für Kinder bis zum Schuleintritt 

- Bericht und Kita-Bedarfsplanung 2025/2026 

- Beratung im ORE/T/S am 08.07.2025 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2025/150 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Der Bericht wird zur Kenntnis genommen und der Bedarfsplanung 2025/2026 "Früh-

kindliche Bildung und Betreuung für Kinder bis zum Schuleintritt" (Anlage 1) zuge-

stimmt. 

 
2. Der weitere Ausbau der Platzkapazitäten wird bedarfsorientiert vorgenommen. Die 

Verwaltung prüft in Abstimmung mit den Trägern Ausbau- bzw. Veränderungsmög-
lichkeiten und bereitet deren Umsetzung (einschließlich Ermittlung der Investitions- 

und Folgekosten) bis zum jeweiligen Sachbeschluss vor. Über die zeitliche Umset-
zung und Finanzierung der Investitions- und jährlichen Folgekosten entscheidet der 
Gemeinderat im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung und der Gesamtpriorisie-

rung aller Investitionsprojekte der Stadt. 

 
3. Um dem Fachkräftemangel und der daraus folgenden Einschränkungen des Kita-Be-

triebes zu begegnen, wird die Verwaltung beauftragt, den sog. Erprobungsparagraph 
(§ 11 KitaG-BW) gemeinsam mit den Freien Trägern anzuwenden.  

 

Folgende Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung sowie Organi-

sationsentwicklung sollen dabei verfolgt und umgesetzt werden. Sie werden aus nicht 

aufgewandten Mitteln für unbesetzte Personalstellen in den Betriebskosten für Kitas 

finanziert: 

 
a) Übernahme der Kosten von notwendigen Projekten sowie der Teilnahme der Trä-

ger an Bildungsmessen im Rahmen der Fachkräftegewinnung. 

b) Übernahme der Kosten von Projekten zur Fachkräftebindung und Verringerung 
von Fluktuation wie z. B. das Kita-LeitungsLAB sowie Übernahme der Kosten der 

organisatorischen Weiterentwicklung zur Sicherung des Betriebes von Kinderta-
gesstätten in zeitlicher und quantitativer Art, z. B. Einzelcoaching von Kita-Leitun-
gen. 

c) Übernahme der Kosten von Pilotprojekten zur Erprobung neuer Möglichkeiten, 
wie dem Fachkräftemangel begegnet und der Betrieb in Kindertagesstätten auf-
rechterhalten werden kann.  
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4. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten 
von bedeutender Größe, die bedarfsgerechte Kapazität an Betreuungsplätzen für 
Kinder bis zum Schuleintritt baulich zu ermitteln und die Investitionskosten mit den 

dadurch entstehenden jährlichen Folgekosten zu benennen.  

 
5. Bedarfsgerechte Anpassungen (z.B. im Zuge von größeren Nachverdichtungsprojek-

ten oder höherer Flüchtlingszuwanderung) sind im Bedarfsfall zu prüfen, wie kurzfris-
tig erweiterte Angebote oder ggf. auch durch Provisorien dem Rechtsanspruch be-

gegnet werden kann. Für eine schnelle Umsetzung wird eine Finanzierung geprüft 
und ggf. zusätzlich für den Haushalt angemeldet. 

 
6. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an den 

bestehenden Kindertagesstätten weiter fortzuführen und entsprechend den geltenden 

Prioritäten die nächsten Maßnahmen für den kommenden Doppelhaushalt 2027/2028 
anzumelden. 

 
7. Die Kita-Elternbeiträge für Kinder im Alter unter drei Jahren werden in zwei Schritten 

(01.03.2026 und 01.03.2027) zusätzlich zu den jeweiligen Erhöhungen im Rahmen 

der Landesempfehlung um jeweils weitere 50 Euro für eine Familie mit einem Kind 
angehoben. Für Mehrkindfamilien erfolgt die Anhebung anteilig (+40, +30, +20) 

  
8. Für verspätetes Abholen von Kindern in der Kindertageseinrichtung wird ab 

01.09.2025 ein Zusatzbeitrag erhoben. 

 
9. Der Beschluss vom 03.07.2019 über die Ausgleichszahlungen von Kostendifferenzen 

zwischen Angebot in der Tagespflege und in Kindertageseinrichtungen wird mit Wir-
kung ab 01.09.2025 aufgehoben. 

 

 

2. Eissporthalle Ravensburg 

- Bericht über die Saison 2024/2025 

- Tarifanpassung zum 01.08.2025 

- Ausblick auf die Saison 2025/2026 

- Eiszeitenrahmenplan für die Saison 2025/2026 

- Vorberatung 

Vorlage: 2025/155 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Die Ausführungen zur Saison 2024/2025 werden zur Kenntnis genommen. 

2. Für die Öffentlichkeit bzw. den Publikumslauf gelten ab 01.08.2025 folgende Tarife:  

1.  

 Preise 

 
brutto netto 

Einzeleintritt   

  Erwachsene 5,50 € 4,62 € 

  Ermäßigt 4,20 € 3,53 € 

  Kind 3,30 € 2,77 € 
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12-er-Karte     

  Erwachsene 55,00 € 46,22 € 

  Ermäßigt 42,00 € 35,29 € 

  Kind 33,00 € 27,73 € 

     

Saisonkarte     

  Erwachsene 105,00 € 88,24 € 

  Ermäßigt 75,00 € 63,03 € 

  Kind 58,00 € 48,74 € 

     

Gruppenpreis (ab 10 Personen)   

  Erwachsene 5,20 € 4,37 € 

  Ermäßigt 3,70 € 3,11 € 

  Kind 3,10 € 2,61 € 

     

Familienkarte 15,00 € 12,61 € 

     

1/2 Familienkarte 10,80 € 9,08 € 

     

Schulen     

je Schüler  3,10 € 2,61 € 

je Schüler GMS  2,80 € 2,35 € 

     

Eisdisco    

     

  Einzeleintritt 7,00 € 5,88 € 

      

 mit Familienförderungskarte 3,80 € 3,19 € 

    

  Ausgleich Familienf.-Karte 3,20 € 2,69 € 

     

Kinder Pinguin 1,00 € 0,84 € 

     

Schlittschuhverleih 4,50 € 3,78 € 

     
Schlittschuhverleih Gruppe ab 10 Personen / 
Schulen 

4,00 € 3,36 € 

     

Schleifen (Paar)   10,00 € 8,40 € 

Wie bisher, haben Kinder unter 6 Jahren freien Eintritt. Als „Kind“ gelten Kinder von 6 
bis 13 Jahre. Als ermäßigt gelten Jugendliche von 14 - 17 Jahre, Rentner, Studenten, 
FSJ-Leistende, Bundesfreiwilligendienstleistende und Schwerbehinderte ab 50 % GdB. 

3. Die Nutzungsentgelte für die Vereine bleiben unverändert. 

4. Der Ausblick auf die Saison 2025/2026 wird zur Kenntnis genommen. 

5. Dem Eiszeitenrahmenplan für die Saison 2025/2026 wird zugestimmt (Anlage 1). 

 

 

3. Grundschule Weststadt - Ganztagesbetrieb 

- Änderungsantrag zur gebundenen Ganztagesschule 

Vorlage: 2025/154 
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Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 
1. Dem Änderungsantrag zur gebundenen Ganztagesschule an der Grundschule Weststadt 

zum Schuljahr 2026/27 wird zugestimmt. 

 

 

4. Bericht Schulbaumaßnahmen 2024 

- Mündlicher Bericht 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

Der Bildungs-, Sozial- und Sportausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

5. Einführung Online-Anmeldeverfahren für städtische Hortplätze 

- Eröffnung Online-Anmeldeportal ab Dezember 2025 für Anmeldeverfahren  

zum Schuljahr 2026/27 

Vorlage: 2025/156 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

6. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

 

 

 

 

Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft 

17.07.2025 
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gez. Ulrike Engele 

Schriftführung 
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